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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.03.1991

Norm

ABGB §176 B

ABGB §176b

ABGB §186

Rechtssatz

Der Jugendwohlfahrtsträger darf die Ausübung der Obsorge Dritten übertragen. Die gänzliche Entfernung der Kinder

aus ihrer bisherigen Umgebung und die Unterbringung bei P7egeeltern im Rahmen der gerichtlichen Erziehungshilfe

gilt als Übertragung der Obsorge an den Jugenwohlfahrtsträger, wobei die Ausübung der Obsorge wiederum dann an

Dritte übertragen ist. Damit ist die Obsorge jedenfalls für P7ege und Erziehung und damit auch die gesetzliche

Vertretung in diesem Rahmen auf den Jugendwohlfahrtsträger übergegangen.
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